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BEKANNT
der Stadt 

ErftstadtMACHUNG Nr. A9/LO 

Der BürgermeIster gibt bekannt: 

EINLADUNG
 
Am Donnerstag, dem 6.3.2014, 19.00 Uhr, findet in der Städt. Grundschule Gymnich, 
Schulstr. 2, 50374 Erftstadt, eine 

Bürgerversammlung 

zur frühzeitigen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Bauleitplanung statt. 
(Darlegung und Anhörung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

Es wird der 

Vorentwurf für den Bebauungsplan Nr. 173,
 
Erftstadt-Gymnich, Schloss
 

vorgestellt. 

Das Plangebiet ist aus dem als Anlage abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 

Schloss Gymnich befindet sich kurz vor Beginn einer umfangreichen Sanierungsphase.
 
In einem ersten Schritt werden die im Bereich des - dem Schloss vorgelagerten 
Wirtschaftshofs bestehenden Gebäude zur privaten Wohnnutzung umgebaut.
 

In einem zweiten Schritt sollen mit dem Bebauungsplan Nr. 173 die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für den Neubau einer Orangerie und den Neubau von Garagen 
geschaffen werden. 

Damit wird sich der Schlossbereich künftig gliedern in einen privaten Hof 
(Wirtschaftsgebäude), der auch separat erschlossen ist, und in einen öffentlichen 
Schlosshof, der künftig den Gästen von Hauptschloss (Hotelnutzung), Orangerie und 
Kavaliersaebäude im Rahmen einer aastronomischen Nutzuna zur Verfüauna steht. 
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Der Bebauungsplan Nr. 173 dient somit dazu, die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
zur Umsetzung des o.a. beschriebenen Nutzungskonzepts zu schaffen und mit den Mitteln 
der städtebaulichen Planung zum Erhalt und zu einer angemessenen Nutzung des 
Schlosses beizutragen. 

Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 1,8 ha wird eingenommen von den 
Bestandsgebäuden des zentralen Schlossbereichs, dem umgebenden Schlossgraben und 
der Vorburg mit ihren schmalen, langgestreckten ehemaligen Wirtschaftsgebäuden. Der 
Schlosspark wird von dieser Planung nicht betroffen. 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Erftstadt ist der Bereich als Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Parkanlage ausgewiesen. Im rechtskräftigen Landschaftsplan ist für 
den Schlosspark einschließlich der Schlossanlage ein geschützter Landschaftsbestandteil 
festgesetzt 

Der Ablauf der Versammlung erfolgt in drei Phasen: 

\. Darlegung bzw. Unterrichtung 
11. Gelegenheit zur Erörterung 
II\. Kleingruppendiskussion 

Alle Bürgerinnen und Bürger dieses Bereiches sowie alle an der Planung Interessierten 
sind eingeladen, sich bereits vor der Bürgerversammlung zu informieren und ggf. Vor
schläge zu dem Vorentwurf vorzutragen. 

Weiterreichende Informationen können durch Einzelerörterungen mit den Sachbear
beitern der Planung 

ab 27.2.2014 

bis zur Bürgerversammlung zu folgenden Zeiten: 

morgens: montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
nachmittags: montags,dienstags u. mittwochs von 12.30 bis 16.30 Uhr sowie 

Donnerstagnachmittag von 12.30 bis 17.00 Uhr 
sowie nach telefonischer Vereinbarung 

im Rathaus Erftstadt-Liblar, Holzdamm 10, Umwelt- und Planungsamt, 3. Etage, Zimmer 
325, gegeben werden. 

Während dieser Zeit findet dort eine Auslegung des Plankonzeptes und der Entwurfsbe
gründung statt. 

In diesem Zusammenhang werden insbesondere diejenigen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
angesprochen, die während der Abendstunden verhindert sind, an der Bürgerversamm
lung teilzunehmen. Sie können sich tagsüber während der Dienststunden an die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter der Planung wenden, um bei ihnen die Planunterlagen einzu
sehen, mit ihnen zu erörtern und zu diskutieren. Dabei werden konstruktive Vorschläge 
dankend begrüßt. 

bS1o-Einiadung - Bürgervers. BP 173 
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Zum Zwecke der schriftlichen Meinungsäußerung nach der Bürgerversammlung wird 

ab 13.3.2014 

eine Nachfrist von einer Woche eingeräumt. Während dieser Zeit ist es auch möglich, in 
das Protokoll, welches von der Bürgerversammlung gefertigt wird, einzusehen. 

Erftstadt, den tl '=t . ~ . ~ 0 ..lll 

Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
i 
.~ kh~irtZ) 

b61 D-Einladung - BOrgervers. BP 173 
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BEKANNT-
der Stadt 

Erftstadt 
Nr.lOIA~MACHUNG 

Gemäß § 15 Abs. 4 der Friedhofssatzung der Stadt Erftstadt in der Fassung der 
1. Änderung vom 05.07.2005 werden die Reihengrabstätten auf den Friedhöfen in Erft
stadt 

Ahrem Feld C RG 

Bliesheim Feld 1 RG, 2 RG 

Erp Feld B RG, 0 
Friesheim Feld F, M UR 

Gymnich Feld K KG, 0 RG, P, Q 

Herrig Feld NT RG 

Kierdorf alt Feld 5,12 

Lechenich Feld 9,12 

Liblar Feld 2 RG, F, N, P UR 

Niederberg Feld 4 RG 

in denen die Beisetzungen bis zum 31.03.1984 bzw. bis zum 31.03.1994 erfolgt sind, aufge
rufen. Die 30-jährige bzw. die 20-jährige Ruhefrist ist abgelaufen. 

Die Angehörigen werden gebeten, Grabsteine, Einfassungen, Lampen, Schalen sowie die 
Grabbepflanzung, die nicht von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden sollen, selbst 
bis zum 

21. April 2014 

zu entfernen. 

Anlagen, die nac.h Ablauf dieser Frist nicht abgeräumt wurden, werden vom Eigenbetrieb 
Straßen, Betriebszweig Friedhöfe, entschädigungslos und für den Bürger kostenfrei entfernt. 

b6520114-ü44 


